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Die englischen Police Conrts.

Als Grundlage der persönlichen Freiheit des Staatsbürgers.
-,-i')Pf>!l» !l" M'M'-si Mk'IZ'>MIs 'M II»« , !Mll > IY'M<t»- U??»MIV>t

Wenn man bei uns (ich meine das ganze continentale Europa) sagt: „Nie¬
mand kann ohne richterlichen Spruch seiner Freiheit beraubt, d. h. arretirt
werden," so hat dieß dermal noch gar keinen Sinn, denn das Gericht, das da
sprechen soll, existirt eben nirgends. Und sonnt liegt es uuS ob, dasjenige
Tribunal zur öffentlichenKenntniß zu bringen, dem in England dieses Geschäft
zusteht. Dieses Land ist bekanntlich in Grafschaften getheilt, an deren Spitze
Lieutenants stehen, welches aber nicht besoldete königl. Beamte, sondern Commn-
nal-Würdeuträger sind. Diese schlagen mm zeitweilig der Königin (dem Minister
des Innern) vor, wer in die oommi8sion ok tdo xxzaciz kommen, d. h. wer Polizei-
Magistrat werden solle. Demnach werden ernannt Officiere der Land- und See¬
macht (auf halben Sold), Grundbesitzer, Geistliche, Aerzte, Fabrikanten, Kaufleute;
mit einem Worte, die Honoratioren (gsntr^) der Grafschaft. Herzoge und Lords
nehmen keinen Anstand, eine dergleichen Stelle ansznfüllen, die keine Besoldung
mit sich bringt. Da man aber in England sagt: „was Jedermanns Amt ist, ist
Niemandes Amt," so besteht an jedem ?oUee oküee oder Court (in jedem bedeu¬
tenden Flecken) ein oder zwei salarirte l'oliee Nagistratss, jeden Tag zu
bestimmten Stunden anwesend sind.

Zn jedem ?olioo owes gehören noch die Constadles, von angelsächsischen
Zeiten her so genannt, weil sie einen Stab zn führen haben, welcher aber dermal
in einem eisernen , dicken, mit einer Lederschleife an die Hand befestigten Knüppel
(g. dluclssson) ausgerüstet ist. Seit Robert Pcel's neuen Police Akt ist diese
Truppe systematisch organistrt, hat ihre 8ai-g'eaiit8, inLpeetors eto. und ist unstreitig
die beste Anstalt dieser Art in Europa, weßwegen man denn getrachtet hat, sie
in Preußen nachahmend einzuführen. Entsteht an irgend einem Orte des König¬
reichs eine Aufregung, so kann die Negicruug uicht sogleich Truppeu hinsenden,
welches hieße Oel ins Feuer gießcu; sondern es werden eine Anzahl speeial
oonswdles in Eid genommen, Bürger aller Classen, die denn auch mit dem stsF
(Stabe) ausgerüstet werden. In bcsondern Fällen, z. B. in der großen Charti¬
sten - Aufregung im Mai 1848 in London, hielten es Leute wie der ZMrcMs ok
Nortuamxtoii ew. nicht unter ihrer Würde, sich als Polizeidiener qualificirt zu
seheu. In solchen, Fällen wird auch die Zahl der Polizei-Beamten (tne
ec»mmis8ionok tds psaes) vermehrt, es gilt für eine Ehre selben anzugehören,
und entzieht die Negierimg Jemandem eine solche Bestallung, so wird es eine als
sehr empfindliche Strafe, oder wenigstens Mißbilligung augesehen; womit man
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z. B. gegen den Chartisten-Chef John Frost die Proceduren ansing. Entsteht
nun irgendwo ein Aufruhr, so begibt sich ein oder mehrere Polizei--Magistrate,
begleitet von einem Schwann von Constabeln nach dem Orte—und es muß erst
die Aufrnhrsakte verlesen worden sein, welche das Volk zur N»he und zum Ausein¬
andergehen ermahnt, ehe sich ein Soldat sehen lassen darf.

Der Constable ist in England die einzige Person, die arretirt. Aus eigener
Machtvollkommenheitkann ein Constable nnr iu klaxranli äeliew, bei Begehen
eines Verbrechens, sein Amt handeln. Wird eine Thätlichkeit iu der Straße
begangen, so kann blos Jener arretirt werden, der den andern zum Bluteu ver¬
lebt hat. Die öffentliche Ruhe (tde liings psaoe) darf man aber ans der Straße
in England nicht ungeahndet stören — ein lärmend Betrunkener, Jeder, der
unanständige (vbscöne) Reden führt, kann anch arretirt werden. In dieser Be¬
ziehung wird kein Unterschied der Stände gemacht, und der No,rquii> ol ValsilorÄ
(einer der reichsten Gutsbesitzer Irlands) hatte während seiner Jugendfahrten in
London öfters die Ehre in einer Polizeizelle zn schlafen. Außer diesen Fällen,
die denn doch wohl durch das Gewühl der großen englischen Städte geboten
sind — kann Niemand ohne einen ^Variant (schriftliche Vollmacht) arretirt wer¬
den. Wehe dem Constable, der bei Tag oder Nacht ohne ein dergleichen Docn-
ment sich in das Hans eines Engländers begeben wollte; denn der Hausherr
oder sonst Betheiligte hätten das Recht, ihn augenblicklich zu tödten; Fälle die
denn manchmal vorgefallen sind. Vor Gericht würde ein derlei Todtschläger
freilich zu erscheinen haben, aber jede Jnry würde ihn sogleich freisprechen.
Uebrigens steht auch bei einer nicht ganz eigenmächtigen, aber doch in der Form
mangelhaften Arrestation dem Beschädigten ein Proceß lor Kü8ö ImMsonement
(für ungesetzliche Einsperrung) gegen die Regierung frei, welche demnach oft einen
bedeutenden Schadenersatz zu leisten hat.

Diejenigen unserer Leser, welchen dergleichen Gegeilstände fremder sind,
werden demnach fragen, wie kann man denn also in England Mörder, Diebe
oder auch Hochverräthcr oder Aufwiegler arretiren? Ganz allein auf einem gesetz¬
lichen, geuan vorgeschriebenen Wege. Dies ist eine der Hauptaufgaben der
Police Oomts. Hier können entweder Private oder die Regierung durch ihre
Orgaue als Ankläger auftreten, aber nur in den seltensten Fällen (als den Schieße¬
reien auf die Königin zc.) sind die präparatvrischen Verhaudluugeu geheim,
alles andere geschieht bei offenen Thüren. Jeder Ankläger (und wäre es ein
königlicher Prinz) muß zuerst eiuen Eid schwören, die Wahrheit zu sprechen; verstößt
er gegen diesen, so kann ihm der Beschädigte (oder das Gericht) einen Criminal-
prozeß wegen falschen Zeuguiß auhäugen, worauf Deportation steht. Nun bringt
dennoch der Zeuge oder die Zeugen ihre Anklage gegen den Abwesenden (wenn
er nicht gleich in ^laKrcmti, arretirt worden war) vor. Nach längeren oder kür¬
zeren Verhandlungen kann nur die LenoK, ein oder mehre Magistrate , die An-
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gelegenheit vertagen, mehr Zeugen vorladen; oder den Beklagten sogleich
lossprechen («Zigmiss tke euse); oder endlich einen Erschcinungs- oder
Verhaftsbefehl gegen denselben erlassen. Mit der Exekution der letztern wird
ein Constable beordert, welcher den Erscheinungsbefehl im Hause abgibt, oder
Anstalten macht, des zu Verhaftenden habhast zu werde», wozu er einen Warrant
(Vollmacht) vom Polizei-Magistrate unterzeichnet und besiegelt erhält. Mit
dieser kann er nun den Beschuldigten überall, zu Hause oder auf der Straße
arretiren, im ersten Falle nur bei Tage, denn bei Nacht darf man das Haus
eines Engländers blos auf Hilferuf von innen vivliren. Schon ans dem Gange
oder der Fahrt nach dein Gefängniß kann der Verhaftete bei Freunden vorkommen,
und ihuen Behuf der Haftung (bail) Mittheilungen machen. In vielen Fällen
hat selbst der Vorsteher des Gefäuguisses das Recht, ciuen Verhasteten sogleich
gegen Bürgschaft zu entlassen. Ist es aber die Zeit, wo ?oIic,s 0om't gehalten
wird (gewöhnlich von 9 bis 4 oder 6), so wird der Arretirte sogleich vor die
Magistratsperson gebracht; sonst aber freilich bis zur nächsten Sitzung eingesperrt.
Wird Jemand vor die?olic<z Court gebracht, so hat er auch das Recht einen
Advocaten und die Entlastungszeugen bei sich zu haben. Solche Verhand¬
lungen enden entweder in Vertagung oder Lossprechnng; in einem Urteils¬
spruche (in kleineren Vergehen — die sogenannte suminui-z? pi-oeeäure), oder
dem Verweisen an die eigentlichen Gerichte. So wie nun selbst längere Ver¬
handlungen vor sich gehen können, während der Untersuchte sich auf freiem Fuße
befindet; so kann auch bei einem Verwiesenwerdeu an die eigentlichenGerichte
eine Freilassung gegen Bürgschaft stattfinden, sich vor den letztern zu stellen.
Man sieht also, wie die englische Gesetzgebungdafür gesorgt hat, selbst den mit
mehr oder weniger Grunde Beschuldigten nur im äußersten Falle seiner Freiheit
zu berauben; von Caprice-Einsperruugeu, wie sie im Polizeistaate gäug uud gäbe
sind, kann dort keine Rede sein. Charakteristisch war daher die Antwort, die Königin
Anna einem fremden Gesandten geben ließ, der von ihr eine Satisfaction für irgend
ein ihm zugefügtes Unrecht forderte: „die Regenten von England haben nicht das
Recht, — selbst dem geringsten Bürger irgend auch nur die geringste Strafe zu diktiren."
Nachdem Verlust der persönlichen Freiheit ist einem Freien die, Durchsuchung seines
Hauses das Widerwärtigste. Der von altersher geltende britische Grundsatz:
„eines Eugläudcrs Hans sei seine Feste (oastle)," bekräftigt diese Annahme.
Hausdurchsuchungen unterliegen denselben Formalitäten als die Arrctirung
eines Bürgers. Die Regierung oder Private (die erste durch ihre Agenten)
mnß vor einem Polizeimagistrate erscheinenund beschwören,in irgend einem an¬
gegebenen Locale befänden sich eine verbrechens-bezüchtigePerson oder Personen,
Güter oder Effekten die dem Gesetze verfallen sind. Erscheinen diese Anösagen
genügend, so wird eine Durchsnchungs-Vollmacht (varianl ok 8<zaiel>) ertheilt,
deren Ausführung aber wieder vielen Beschränkungen unterliegt, die wir nicht
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weiter angeben wollen. Nöthig finden wir eben noch im Allgemeinen angegeben,
daß in England in allen eidlichen Aussagen Hörensagen gar nichts gilt, in¬
dem es nicht Lviäsnes (ein Offenbares) ist, und nur beweist, daß man gehört
hat — nicht aber die Wahrheit des Gehörten. Dieses hat eine sonderbare Classe
von Gerichtsangehörigen (wenn wir sie so uennen wollen) hervorgebracht — wir
meinen die common mtormm-g (Angeber) und die vlwesseg. Manche
Handlungen sind z. B. mit größeren oder kleineren Geldstrafen belegt, z. B. in
London das Ausklopfen von Fußteppichen uach 9 Uhr Morgens. Geht uun ein
dergleichen Angeber vorbei und informirt, so erhalt er die Hälfte der Geld¬
buße ; und so in vielen andern Fällen. Da diese Art von Thätigkeit gesetzbe¬
gründet ist, so haftet ihr kein besonderes Stigma au, nud sich an solchen Leuten
rächen zu wollen, fällt dem geraden John Bull selten ein.

Letztlich wollen wir noch von Proceduren über Hochverrath oder Ver¬
schwörungen sprechen. Den erstereu begründet in England blos ein thätlicber
Anfall auf den Souverain, oder ein Kricgführen (to I<zv^ wiu') gegen denselben. ^)
Bei diesen Gelegenheiten fehlt es natürlich uicht an Zeugen, auf deren Eid der
Bezüchtigte vou einer volles Oourt, oder auf Vm-r-mt des Miuisters des Innern
(denn dieser ist die höchste Magistrats-Persvn) verhaftet werden kann. — Eigent¬
liche Verschwörungen kommen in England selten vor, da die freie Presse und
Associationörechtallen derlei Fieberstoff frühzeitig ausscheiden. Die letzte dieser
Art war die von TlMelwood, der das sämmtliche Castlereagh-Ministerium ver-
uichten wollte. Hätte aber die Negieruug auch gewußt, daß ein dergleichen Plan
von ihr bekannten Personen gehegt würde, so hätte sie doch nichts gegen selbe
unternehmen köuuen, denn ohne Zeugen, auf bloßes Hörensagen läßt sich, wie
gesagt, hier nichts thun. Am Vorabend des Tages aber, da der Schlag aus¬
geführt werden sollte, verfolgte einer der Witverschworenen einen Minister in
St. James Park, und fing an von dein Plane zu sprechen, jener aber wandte
sich unwillig uud voll Verachtung von ihm. Als aber derselbe Mann später aber¬
mals in dem Minister-Hotel vorsprach, und dieselbe Aussage wiederholte, ver¬
schwand das Mißtrauen; und TlMelwood uud seine Mithelfer wurden arretirt zc.
Ein solches Entdecken von Mitschuldigen uenut mau (iu jedem Criminal-Prozesse)
w wrn ILmF's <zvicl«mL<z — ein Zeuge sür die Anklage werden; denn man muß
seine Angabe aus eigner Keuntniß beschwören. — Werden endlich Menschen
wegen aufreizender, aufrührerischer Ncdeu verhaftet uud zur Rechenschaftgezogen,
so kann dies auch nur auf die eidliche Aussage eines Zeugeu geschehe», welcher
selbe gehört hat. CoustableS die bei solchen Gelegenheiten (öffentliche Meetings :c.)
gegenwärtig sind, uehmeu daher entweder ihre Noten während der Rede selbst,

Sonderbar, ist auch das Verführen der Throncrbin (Ko^-U I^mooss) Hochverrats)
— aber auch sie verwirkt das Leben.

Grenzbotc«. III. 1830. 29
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oder schwören, sie hätten sie kurz nachher angefertigt. Ist die Regierung endlich
von der gefährlichen Tendenz von Meetings (als z. B. der national eonvention
im Jahr 1848) in vorhinein überzeugt, uud will ihrer Sache völlig sicher fem,
so schickt sie ganz offen einige Stenographeil ((Zvvörnvments Kevorwrs) hin,
welche die Vorgänge zu Papier nehmen, uud bereu Nichtigkeit dauu zu beschwö¬
ren haben. — Ein Geständnis; des Beschuldigten wird vom englischen Gerichte
nicht nur nicht gefordert, sondern jede etwa zufällige Anforderung dieser Art
kann der Beschuldigte oder seiue Entlastungszeugen mit dem bekannten englischen
Rechtsgrundsatz: „nv oriE is ndligsä w inoriminats lümselk," — „Niemand ist
verbunden, sich selbst anzuklagen," entschieden ablehnen.

Wir haben augedeutet, mit welchen Nücksichteu die englischen ?oliee Lourts
sich zu benehmen haben, um den einer Gesetz-UebertretungAngeklagten (also auch
politisch Angeklagte) ihrer Freiheit zn berauben. Bis zn diesem Punkte mußteu
wir den englischen Institutionen Gerechtigkeitwiderfahren lassen. Wie aber Je¬
mand auch, dort um des geringsten Vergehens halber dem Gesetze verfallen
ist, nimmt auch jener angeblich freie Staat ganz den Charakter eines Polizei-
Staates an — uud eben darum, weil das Gesetz keinen Unterschieddes Ranges
kennt, kennt,es auch keinen Unterschieddes Vergehens, und Jemand der die von
Polizeiwegen (doch meistens) diktirte Geldstrafe nicht bezahlen, oder jene
Bürgschaften nicht stellen kann, wird sogleich in irgend einem Penitentiary (Straf¬
ort) eingesperrt, obgleich eigentliche Verbrecher mit Transportation bestraft
werden. Streng genommeil, wird dort sogleich Bart und Haar geschnitten, die
grobe Gefangenklcidnng angezogen, und der Gefangene wird zum Tauwerkzerzausen
verwendet; kann oder will er Das nicht thun, so wird er auf Wasser und Brot
reducirt. Uebrigeus ist in den meisten dieser Anstalten das einsame Zelleschlafcn
und bei der Arbeit das Schweigsystem eingeführt. All diese Strafe wird Jemand
für irgend ein kleines Vergehen, — Trunkenheit in den Straßen, eine kleine
Schlägerei :c. cindiktirt, nnr der Zeit nach von der kleiner Diebe, Gauner zc.
verschieden. Man muß ein Lord Waldeynare sein, um für den halben Todtschlag
eines Menschen, in diesem Falle eines Polizci-Constables, sein Gefängnis; in
einem Appartement der Marshalsey bei Champagner-Diners überstehen zu können!
PairS können nur vvu dem Oberhause (ihres Gleiche») gerichtet werden, und
hier ist kein Eid der Jury, sondern bloß eine Deklaration upon nonour noth-
wendig. Der Ausspruch Lord Brougham's: „das englische Gesetz sei ein Netz,
wodurch mau auf tcmseud Wegcu durchschlüpfenkönne," ist daher sehr wahr,
obgleich wohl in vielen Fällen auf ihn selbst anwendbar. Die fortschreitende
Bildung bessert wohl auch hier allmälig, man erzählt sich aber noch in London
von einer Zeit, wo in der Old Baily Vormittag alle Angeklagten freigesprochen,
Nachmittag alle verurtheilt wurden. Unter der jetzigen Regierung ist auch
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die Todesstrafe für einige Dutzend Verbrechen abgeschafftworden, und wird der¬
mal nur für vorsätzlichen, wohl erwiesenen Mord vollstreckt.

Nach dieser Abschweifungkehren wir zu den politischen Vergehen uud ihrer
Behandlung zurück.

Das Wort Hochverrath, so schrecklich in seinem Klange, hat denn mit
uns Nenern seine Bedeutung verloren. Ein General, ein Minister, der die ihm
anvertrauten Pläne und Geheimnisse dem Feinde verräth — nur der kann
uud sollte ein Hvchvcrräther genannt werden, denn dazu gehört denn doch, daß
Etwas verrathcu werde, und noch dazn etwas Großes, Hohes. Daß man
daher dermal arme (und manchmal wirklich armselige) oavriors des Hochverraths
anklagt oder gar bestraft, zeigt, daß der Begriff, wie eine Krankheitsform, an¬
fängt lax zu werden, um endlich ganz zu verschwinden. In England war, in
letzter Zeit, uur Frost uud seiue Genossen, so wie auch die irischen Aufständler
Mitchell und Meagten des Hochverraths beschuldigt; in alleu auderu Fällen mit
Lorett-, F. O'Counor, Fnssell und andern Chartisten hatte man sich mit der
Anklage ans Sedition begnügt. Denn nur die ersteru hatten versucht Krieg gegen
die Königin zu sichren (to Isvv var), welchen der Begriff von Hochverrath be¬
dingt. Aber auch iu den letztem Fällen waren die ausgesprochenen Strafen
und deren Vollstreckung schrecklich. Viele dieser armen Menschen wurden in
den dousss ok correelion furchtbar gepeinigt, manche verloren ihren Verstand,
andere starben elend.

Doch eben weil die englische Gesetzgebung den Begriff-des Hochverraths
(lliZ'K troason) als einen Kriegsakt gegen den Monarchen erklärt, benimmt sie
sich selbst jeden planstblen Grund, die diesem Gesetz Unterfallenden eben anders
als wie Kriegsgefangene zu behandeln. Endlich haben in England alle gehässigen
Verfolgungen und Bestrebungen politischer Insurgenten einen sehr widerlichen
Beigeschmack — iudem ja das ganze dermalige Negierungssystem auf einer glor¬
reichen (weil erfolgreichen) Revolution, Ms gloiious Revolution vom.Jahre IKK9
basirt, wodurch das königliche Haus der Stuart aus England vertrieben wurde.
Da endlich das Associatious- und Petitionsrccht in England ziemlich ungeschmälert
besteht — so läßt sich zwischen einem Znge von 100,000 Bittenden (wie zur Zeit
der Neformagitation) und 1000 Drohenden nicht wohl eine Grenzlinie ziehen. —
Die Verurtheilungen endlich des Jahres 1868 wegen einiger aufreizenden Reden
der Chartisten, tragen das Gepräge großer Willkür und Animosität. Besonders
litt dadurch Fussel, ein Goldarbeiter, dessen Familie von den Schweizer Fusely's
herstammen soll. Endlich wird in England Alles auf Geld reducirt, wer von den
Verurtheilten seine Kost (15 Schillinge wöchentlich) bezahlte, war vom Tcm-
zerznpfen frei; so wie das Geld ausblieb, mnßte wieder gearbeitet werden. Neben
großen Akteir der Humanität finden wir denn doch auch in der Geschichte des
nenern Englands Züge großer Grausamkeit, uud erinnern uns der härtesten Be-

29*
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Handlung, die auch den armen französischen Kriegsgefangenen ans den englischen
Pontons zu Theil wnrdc.

Um aber wieder mit einer erfreulichenSeite der englischen Jnstizpflege zu
beschließen, denten wir ans die Gerichtsprocednr hin, die im Allgemeinenund auch
gegen politisch Jnculpirte beobachtet wird. Daß all und jede dergleichenVer¬
handlung öffentlich nnd vor einer Jnry geschehen müsse, brauchen wir kaum zu
erwähnen, nnd doch ist dieses in der That eine große Errungenschast, dort freilich
vom Jahre 1275 her! Daß man (wie in deutschen uud andern continentalen
Gerichtshöfen) Leute confrontrirt — den Beschuldigten zumuthet über sich
selbst Bericht abzustatten, das heißt sich selbst anzuklagen; daß man ihn etwa fragt:
„wo seid Ihr an dem und dem Tage gewesen — habt Ihr Dieß oder,Jeues ge¬
sagt, gethan :c.?"; davon hat mau iu England keine Idee. In einem englischen
Gerichtshofe muß Alles mit einer Eidesformel bekräftigt sein, der Angeklagte
aber wird nicht in Eid genommen. Nachdem ein oder das andere Factum gegeu
ihn bewiesen wird, hat er (oder sein Advocat — darriutsi) das Recht die Zeugen
zu examiniren (to erags examins Ae ^vitnegses), ihre Aussagen zu verdächtigen,
zu schwächen oder umzustürzen, wozu er wieder seine eigenen Entlastungszeugen
(>v1wes8sskoi tli<z Ästenes) vorladen kann. So schreitet das Verfahren fort,
bis der Thatbestand erschöpft ist, worauf dann zuerst der Anwalt sür die Anklage
spricht. Das letzte Wort hat aber der Anwalt des Angeklagten. Hierauf reca-
pitulirt der Richter, welches uach den von ihm während der Proccdur gemachten
Noten oft in stuudeulangen Rede» geschieht. Daraus Spruch der Jurh nach
kürzerer oder längerer Consnltation. Und hier erscheint eine andere der Errun¬
genschaftenunserer angelsächsischen Nachbarn. Der Spruch (vvrcllet — von dem
alten deutschen Präposit Ver abgeleitet) der Jury muß nicht durch Majorität —
er muß einstimmig gefaßt werden; ist ein Einziger anderer Meinung, so hat
die der andern Eilf keine Geltung nnd es heißt tko Mi^ var not aMso, welches
einer Lvssprcchung des Angeklagten gleichkommt. — Soviel im Ganzen des rein
Vernünftigen und Menschlichen, dem denn aber dennoch die Mangelhaftigkeit alles
Irdischen anklebt. Denn es ist offenbar, daß ein Reicher einen begabtem Ad-
vocaten (auch mehrere) dingen, die Sache endlich durch Rechtsformalitateu uud
Berechnungen weithin ausgesponnen werden kann. So hat Feargus O'Connor
einen jeuer politischen Proccsse ein Jahr lang von einem zum andern Gerichtshof
geschoben, endlich gar vor die t^olt M^es ok llnglanZ — den höchsten Justiz¬
senat Großbritanniens. Und als früher wegen anderer Anklage verurtheilt, büßte
O'Connor seine Haft in einem comfortablcn, großen Gemach von York Castle.

Und sonach kommen wir immer nnd immer zn den Anomalien menschlicher
Verhältnisse — wenigstens menschlicher Gegenwart zurück. So wie man aber
vor 600 Jahren Formeln fand, die den damaligen Verhältnissen entsprachen,
so müssen anch wir nach solchen suchen, die der Jetztzeit genügen. Sie dürften
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sonderbar sein oder uns so erscheinen— wie die Jury Dem, der da gewohnt
war, .einen ihm als Verbrecher erscheinenden mit seiner Streitaxt oder seinem
Schwert zn tobten. „Nvus -ülons taire uns nouvelle KiLtoirs" — sagt der greise
Verfasser der N«moirs8 cl'outro wmbe. Nnd so wird anch der 'große Krater
britischer Verhältnisse über kurz oder lang anfzubellern haben —- um neue Gebilde
cm's Licht zn bringen. vr. I. Lotöki.

General Zachary Taylor,

seit der Mitte des vorigen Jahres Präsident der Vereinigten Staaten, hat durch
seinen soeben erfolgten Tod dem bisherigen Vizepräsidenten Minore, einem ent¬
schiedenenWhig und genauen Freunde Henry Clay's Platz gemacht. — Wir ent¬
lehnen seiner Biographie folgende Notizen. — Zachary Taylor stammt von dem
Engländer James Taylor ab, der im Jahre 1692 ans England nach den Ver¬
einigten Staaten auswanderte und sich im östlichen Theil von Virginien nieder¬
ließ. 1790 übersiedelte ein General Taylor von hier nach Kentucky, zwei Jahre
vor der Einverleibung dieser Provinz in die Union, sammt zwei jüngeren Brüdern,
wovon der jüngste, Richard, der sich nahe bei Louisville niederließ, der Vater des
jetzigen Präsidenten der Vereinigten Staaten ist. Richard Taylor zeichnete sich
als Oberst während des Revolutionökriegcs bei mehreren Gelegenheiten, nament¬
lich in der Schlacht von Trenton und in den Kämpfen der damals noch dünnen
Bevölkerung von Kentucky (ein indianisches Wort, welches „blutiger und finsterer
Grund" bedeutet) mit dem Indianern aus. Washington schenkte dein Obersten
Richard viel Vertrauen und der Gouverneur vou Kentucky, Scotr, pflegte zu
sagen: „Weuu ich die Pforteu der Hölle zu stürmen hätte, so würde ich Nick
Taylor au die Spitze der Stnrmcolonneu stellen." Dieser wackere Kriegsoberst,
welcher die Stadt Louisville in beiden Häusern vertrat, starb auf seiner Pflanzung
in der Nähe dieser Stadt am 19. Februar 1820.

Zachary Taylor, dritter Sohn des Obersten Richard, ist im Jahr 1790 ge¬
boren, also in demselben Jahre, in welchem sein Vater nach Kentucky auswanderte.
Unter Gefahren und Entbehrungen wuchs er heran, jede Nacht mnßte die Pflan¬
zung gegeu mögliche Ueberfälle der Wilden verrammelt und in Verth eidignngs-
zustand gesetzt werden, und selbst ans dem Wege nach der Schule durfte er nicht
ohne Besorgnis) vor den Tomahawks der Indianer sein. Und in der That wurden
auch eines Tages mehrere seiner Schulkameradeu uur wenige hundert Schritt
von dem Ort, wo er und seine Brüder von ihnen Abschied genommen, von In-
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